
Meine Idee zum Bürgerbudget 

 
Titel des Vorschlages (Beschreibung und Kostenschätzung als Anlage) 

 

Erneuerung Sitzgelegenheit an der Mühle in Immenrode 

 
 
Prüfung des eingereichten Vorschlages auf Zuständigkeit, Umsetzbarkeit und Kosten 
(fachliche Stellungnahme) 

Fachbereich Zentrale Verwaltung       
                                     
Fachbereich Bau und Ordnung   
                                              
Fachbereich Kinder, Jugend und Sport                                  
   
Stabsstelle Kultur Tourismus Wirtschaftsförderung                   
 

Prüfung des eingereichten Vorschlages auf  
 
Zuständigkeit            Ja      Nein     
 
Umsetzbarkeit          Ja       Nein     
 
Kosten  Ja       Nein     
 

 

Vorschlag Zulässig 

Ja                         Nein                                 

                                                                                                         

                                       

Name Bearbeiter(in):  ______________________________ 

 

 

Anmerkung Fachgebiet 1.2 
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Meine Idee zum Bürgerbudget 

 
fachliche Stellungnahme nach § 6 der Richtlinie zum Bürgerbudget der Stadt 
Sondershausen: 

Vorschlag:  

Erneuerung Sitzgelegenheit an der Mühle in Immenrode 

Die überdachte und eingehauste Sitzgelegenheit/ Unterstand besteht aus einer Holz-
Konstruktion, welche mit einfachen Trapezblechen an Dach und Wand verkleidet wurde. 
Insbesondere die erdnahen und erdberührten Holztragglieder sind in Mitleidenschaft 
gezogen und z.T. verfault.  

Das Vorhaben befindet sich nach § 35 BauGB im sogenannten Außenbereich. Deshalb sind 
eine Vergrößerung der Grundfläche bzw. ein Abriss und ein Ersatzneubau sehr kritisch zu 
sehen. Hierfür wäre zwingend ein Genehmigungsverfahren (Bauantrag) erforderlich, wobei 
im möglichen Verfahren mindestens der Naturschutz betroffen ist und entsprechende 
Forderungen aufmachen würde. Schlussfolgernd sollte man eher den „Bestandschutz“ 
bemühen, wobei hier nur eine „Sanierung“ des Unterstandes in Frage kommt und damit u.a. 
die Gebäudekubatur nicht verändert werden darf.  

Einer Sanierung der Sitzgelegenheit/ des Unterstandes in den jetzigen Abmessungen kann 
zugestimmt werden. Die angegebenen finanziellen Mittel in Höhe von 4.900 € stellen 
entsprechende Materialkosten dar und sind auskömmlich kalkuliert. Sämtliche 
handwerklichen Arbeiten werden in Eigenleistung realisiert. 

 

Name Bearbeiter(in):  Thomas Kühn, FGL 2.2 

Unterschrift:    

 
 

 


